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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Blick in die Presse verrät – der anhaltende Krisenmodus bringt finanzielle Belas-
tungen für die Bürger und Unternehmen. Linderung verschaffen staatliche Entlas-
tungspakete. Die Kosten dafür – eine Nebensache? Woher das Geld nehmen, wenn 
Steuererhöhungen weitestgehend ausgeschlossen sein sollen?  
Das Mittel: Die BETRIEBSPRÜFUNG!

Der Wind hat sich bereits gedreht. Prüfungen verlaufen anders, Prüfer schauen ge- 
nauer hin. Die aufgerufenen Summen steigen. Wie diese zustande kommen, ist nicht 
immer nachvollziehbar. Was bleibt ist ein „komisches“ Gefühl beim Steuerpflichtigen.

Die Praxis zeigt auch: Bei Betriebsprüfungen werden vermehrt Steuerstrafverfahren 
eröffnet, was den Druck auf den Steuerpflichtigen erhöht. Statt der harmlosen 
Prüfung sieht er sich mit dem Strafverfahren konfrontiert. Der Spagat zwischen 
Mitwirkung, Einigung und Beendigung beider Verfahren muss gelingen. Besonders 
unangenehm wird es, wenn die Steuerfahndung klingelt. 

Überspitzt gesagt, die Zeiten, in denen das Ergebnis beim „Bier“ ausgemacht 
werden konnte, sind vorbei. Ein professioneller Umgang mit der Betriebsprüfung 
tut Not. Ihre Vorbereitung beginnt weit vor der Prüfungsanordnung. Steuerliche 
Prüffelder und etwaige strafrechtliche Risiken müssen bereinigt werden. Richtig 
eingesetzt sorgen Berichtigungserklärungen bis hin zu Selbstanzeigen spürbar für 
Entlastung und nehmen dem Prüfer Druckmittel. 

Die Gemengelage zwingt zur effektiven Abwicklung der Prüfung. Dies beginnt bei 
der Vorbereitung, geht über die Prüfung der Zulässigkeit von Anfragen und Mitwir-
kungsverlangen, bis hin zur optimal genutzten Schlussbesprechung. Hier können 
mit Kreativität und Kompromissbereitschaft Prüfungsfeststellungen beseitigt und 
strafrechtliche Nachschläge vermieden werden. All dies bietet die Chancen für 
Rechtssicherheit zu sorgen, wenn eine tatsächliche Verständigung oder verbindli-
che Zusage punktgenau eingesetzt wird.

Scheitert die Einigung, muss der Steuerstreit ausgefochten werden. Der Steuer-
pflichtige sollte sich nicht scheuen Rechtmittel einzusetzen. Ihre Wirkung ist 
besser als ihr Image. Einspruchs- und Klageverfahren – zur richtigen Zeit ins Spiel 
gebracht – sind unterschätzte Optionen eigene Interessen durchzusetzen; kommt 
es doch vor, dass der Prüfer seine Feststellung nicht nachweisen kann. 

Wollen Sie in der Betriebsprüfung Ihre Chancen besser nutzen und Risiken vermeiden, 
sprechen Sie uns gerne an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frederik Karnath 
Geschäftsführer bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 12.09.20222 15.09.2022 12.08.2022

 12.09.2022 15.09.2022 12.09.2022

 12.09.2022 15.09.2022 12.09.2022

 12.09.20224 15.09.2022 12.09.2022

 15.11.20224 18.11.2022 15.11.2022

                                                             Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 28.09.2022 entfällt entfällt

  Termine September 2022 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 

werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 
erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 

das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 26.09.2022, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.  
Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Zu Einkünfteerzielungsabsicht   
  bei Vermietung  

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ableh- 
nungsbeschluss vom 29.03.2022 gegen 
eine Nichtzulassungsbeschwerde seine 
Rechtsprechung bestätigt, dass die Ein- 
künfteerzielungsabsicht in Form der 
Überschusserzielungsabsicht als das 
subjektive Tatbestandsmerkmal bei 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung angesehen wird (Az. IX B 18/21).

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der 
Überschusserzielungsabsicht sei als 
subjektives Tatbestandsmerkmal ein-
kunftsartspezifisch und bereichsspezifisch 
ausgestaltet, während die Einkünfteerzie-
lungsabsicht in ihrer spezifischen Form der 
Gewinnerzielungsabsicht gem. § 15 Abs. 2 
Einkommensteuergesetz eine andere 
Zielrichtung (Steuerbarkeit der Vermögen-
sebene) als die Überschusserzielungsab-
sicht habe. Ferner sei bei einer auf Dauer 
angelegten, auf Wohnimmobilien bezoge-
nen Vermietungstätigkeit typisierend vom 
Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht 
auszugehen. Ob der Vermieter/Steuer-
pflichtige tatsächlich einen Totalüber-
schuss erziele, sei unerheblich, denn zu 
einer dies überprüfenden Prognose 
komme es nicht.

Hinweis
Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermie- 
tung von Liebhaberei ist es notwendig, 
dass die Absicht besteht, einen 
Überschuss der Einnahmen über die 
Ausgaben auf die Dauer der Nutzung  
der Einkunftsquelle zu erzielen.

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form 
der Überschusserzielungsabsicht ist in  
der Regel stets objektbezogen zu prüfen. 
Die Prüfung kann zu jeder Zeit (vorher, 
während oder nach einer Vermietungs-
phase) anstehen.

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die 
nicht Wohnzwecken dienen (Gewerbeim-
mobilien), die Typisierung der Einkünfte-
erzielungsabsicht nicht. Hier müsse im 

Einzelfall geprüft werden, ob der Steuer-
pflichtige beabsichtigt habe, auf die voraus-
sichtliche Dauer der Nutzung einen Über- 
schuss der Einnahmen über die Werbungs-
kosten zu erzielen. Der Steuerpflichtige 
habe insoweit das Vorliegen der Einkünf-
teerzielungsabsicht darzulegen und ggf.  
zu beweisen. Weitergehende subjektive 
Elemente, wie etwa die Motivlage des 
Steuerpflichtigen bei der Hinnahme von 
(vorübergehenden) Werbungskostenüber-
schüssen, seien nicht Bestandteil der 
einkunftsart- und bereichsspezifisch 
ausgestalteten Einkünfteerzielungsabsicht 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung.

  Fälligkeitserfordernis bei der   
  Zehn-Tages-Regelung  

Im Streitfall ermittelte der Kläger seinen 
gewerblichen Gewinn durch eine Einnah-
men-Überschuss-Rechnung. Die Umsatz-
steuer für die Monate Mai bis Juli 2017 
zahlte er verspätet (erst am 09.01.2018), 
machte die Zahlung dennoch als Betriebs-
ausgabe für das Streitjahr 2017 geltend. 
Das beklagte Finanzamt gewährte den 
Abzug nicht. Es meinte, es lägen keine 
regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben im 
Sinne des Einkommensteuergesetzes vor, 
da die betroffene Umsatzsteuer nicht rund 
um die Jahreswende 2017/2018, sondern 
weitaus früher fällig geworden sei. 
Einspruch und Klage gegen den Einkom-
mensteuer- und Gewerbesteuermessbe-
scheid hatten keinen Erfolg.

Der Bundesfinanzhof (, Urteil X R 2/21 vom 
16.02.2022) wies die Revision zurück. Zwar 
handele es sich bei Umsatzsteuerzahlungen 
um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. 
Des Weiteren habe der Kläger die dem 
Streitjahr 2017 wirtschaftlich zuzuordnen-
de Umsatzsteuer auch innerhalb kurzer 
Zeit nach dem 31.12.2017 gezahlt. Hinzu- 
kommen müsse aber, dass die jeweilige 
Ausgabe auch kurze Zeit vor bzw. nach 
Ende des Jahres der wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit fällig geworden sei.

  Das häusliche Arbeitszimmer   
  in Corona-Zeiten  

Nach dem Einkommensteuergesetz sind 
grundsätzlich Kosten für ein Arbeitszimmer 
sowie die Kosten für dessen Ausstattung 
abzugsfähig, wenn dem Arbeitnehmer oder 
auch Unternehmer kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. Dieses Arbeits-
zimmer muss dafür mit den notwendigen 
Möbeln/Einrichtungsgegenständen 
ausgestattet sein. Das müssen aber nicht 
nur Büromöbel sein, der Bundesfinanzhof 
hat auch ein Klavierstudio einer Musikpäd-
agogin im häuslichen Einfamilienhaus als 
Arbeitszimmer anerkannt, das gleiche gilt 
für den Arbeitsraum eines Schauspielers 
und Synchronsprechers. Die Nutzung muss 
aber ausschließlich oder fast ausschließ-
lich beruflich erfolgen. Für ein nach diesen 
Grundsätzen anzuerkennendes Zimmer 
sind die abziehbaren Kosten auf jährlich 
1.250 Euro begrenzt. Ein darüber hinausge-
hender Abzug ist nur möglich, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit bildet. Wenn dies zutrifft, können 
sämtliche Aufwendungen ohne die Höchst- 
grenze Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben sein. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs fallen aber sehr viele 
Angehörige von beratenden Berufen unter 
die Begrenzungsregel, weil vielfach deren 
wesentliche Tätigkeit am Ort des beauftra-
genden Unternehmens ausgeübt wird und 
damit dort der Mittelpunkt besteht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie kann 
aber auch eine andere Abzugsregelung mit 
Pauschalbeträgen geltend gemacht werden. 
Dabei besteht nicht die Voraussetzung, 
dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü- 
gung steht. Wegen der Verhinderung der 
Ansteckungsgefahr an Corona kann der 
Arbeitgeber die sog. Homeoffice-Pflicht 
anordnen bzw. sie selbst in Anspruch neh- 
men. Der Gesetzgeber hat für die häusliche 
Tätigkeit eine Pauschale von 5 Euro pro 
Arbeitstag, höchstens 600 Euro p. a. 
eingeführt, die anstelle der nachgewiese-
nen Kosten in Anspruch genommen 
werden können. Für diese Kosten braucht 
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kein separates Arbeitszimmer vorhanden 
sein. Diese Regelung gilt z. Zt. ab dem 
01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei Arbeit- 
nehmern wird dieser Pauschalbetrag aller- 
dings auf den Werbungskosten-Pauschbe-
trag angerechnet.

Hinweis
Neben der Home-Office-Pauschale kön- 
nen die Aufwendungen für Arbeitsmittel 
(z. B. die Kosten für einen Schreibtisch, 
ein Bücherregal oder einen PC) zusätz-
lich als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgesetzt werden.

  Die Folgen des „Abfärbens“   
  im Steuerrecht  

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklun-
gen des realen Lebens können ungewollte 
steuerliche Folgen herbeirufen. Dazu zählt 
z. B. das „Abfärben“. Dies passiert im 
Ertragsteuerrecht dadurch, dass Wirt-
schaftsgüter (in der Regel Gebäude oder 
Grundstücke) einer Personengesellschaft 
an eine Kapitalgesellschaft mit oder ohne 
Miet-/Pachtzahlung zur Nutzung überlas-
sen werden, an der ein oder mehrere 
Gesellschafter dieser Personengengesell-
schaft auch Gesellschafter mit der Mehr- 
heit der Stimmrechte an der Kapitalgesell-
schaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt 
die Personengesellschaft keine Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung (Grund-
fall), sondern Einkünften aus Gewerbebe-
trieb. Diese Konstellation wird im Steuer-
recht als Betriebsaufspaltung bezeichnet. 
Sie geht auf eine Entscheidung des Großen 
Senats des Bundesfinanzhofs aus 1971 
(Az. GrS 2/71 vom 08.11.1971) zurück.

Aber nicht nur die Einkünfte aus der Ver- 
mietung an die beherrschte Kapitalgesell-
schaft sind davon betroffen, sondern alle 
Einkünfte dieser Personengengesellschaft, 
wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter 
oder Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das 
ist dann die eingangs erwähnte „Abfärbung“. 

Diese Umqualifizierung der Einkünfte hat 
viele Folgewirkungen. Zunächst führt sie 

zur Gewerbesteuerpflicht des gesamten 
Gewinns bei der Personengesellschaft. 
Weiterhin sind auch sämtliche Verkäufe 
oder Entnahmen von Grundstücken oder 
sonstigem Vermögen aus der Personenge-
sellschaft unabhängig vom Zeitpunkt der 
Anschaffung steuerpflichtig (die 10-Jahres-
Frist gilt nicht!). Bei Überschreiten der 
Buchführungsgrenzen gem. § 141 AO muss 
der Gewinn durch Bilanzierung mittels einer 
kaufmännischen Buchführung ermittelt 
werden. Schließlich unterliegt die Personen-
gesellschaft auch der steuerlichen 
Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO.

Besonders unangenehm, da teuer, können 
die steuerlichen Folgen dann werden, 
wenn die beschriebene Betriebsaufspal-
tung ungeplant endet. Dies kann z. B. durch 
Anteilsveränderungen bei Schenkung oder 
durch einen Erbanfall passieren. Fällt die 
Beherrschung weg, hat dies zwingend die 
Beendigung der Betriebsaufspaltung zur 
Folge. Die Mitunternehmeranteile werden 
zum Privatvermögen mit der Folge einer 
Entnahmebesteuerung des Vermögens aus 
der Personengesellschaft zum gemeinen 
Wert. Sämtliche stillen Reserven werden 
dabei steuerlich erfasst und der Besteue-
rung zugeführt, ohne dass den Gesellschaf-
tern durch diesen Vorgang Liquidität 
zufließt. 

Hinweis
Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung 
werden die Geschäftsanteile der Kapi- 
talgesellschaft notwendiges Sonderbe-
triebsvermögen des entsprechenden 
Mitunternehmers. 

Kommt es zu der oben dargestellten 
ungewollten Beendigung, müssen auch 
diese Anteile mit dem gemeinen Wert  
ins Privatvermögen überführt werden.

Die Ausführungen zur Betriebsaufspaltung 
gelten auch bei einem Steuerpflichtigen, 
soweit die Voraussetzungen vorliegen. 
Auch dann kommt es zu den steuerlichen 
Wirkungen wie oben beschrieben.

  Kein Vorsteuerabzug aus Schwarz-   
  einkäufen möglich  

Das Finanzgericht Münster entschied, dass 
ein Vorsteuerabzug aus von der Steuerfahn-
dung festgestellten Schwarzeinkäufen 
nicht möglich ist, wenn keine entsprechen-
den Rechnungen vorliegen (Az. 5 K 
2093/20 U).

Die Klägerin betrieb einen Kiosk. Bei einer 
Lieferantin durchgeführten Steuerfahn-
dungsprüfung wurde festgestellt, dass 
diese der Klägerin die Möglichkeit einge- 
räumt hatte, Waren gegen Barzahlung 
ohne ordnungsgemäße Rechnung zu be- 
ziehen. Daraufhin führte eine bei der 
Klägerin durchgeführte Betriebsprüfung zu 
dem Ergebnis, dass sie Eingangsumsätze 
der Lieferantin und die entsprechenden 
Ausgangsumsätze nicht in ihrer Buchfüh-
rung erfasst hatte. Das beklagte Finanzamt 
schätzte die Umsätze bei der Klägerin 
hinzu, gewährte aber mangels Rechnungen 
keinen Vorsteuerabzug auf die Schwarzein-
käufe.

  Umsatzsteuer für bei Überlassung   
  von elektronischen Zahlungs-  
  karten erhobenem Kartenpfand?  

Fraglich war, ob ein sog. Kartenpfand für 
den Erwerb einer elektronischen Zahlungs-
karte eine steuerbare und steuerpflichtige 
Leistung darstellt oder ob es sich um eine 
nicht steuerbare Schadensersatzleistung 
handelt. Wenn die Qualifikation als 
Schadensersatz verneint werde, stelle die 
Überlassung der Zahlungskarte dann eine 
unselbstständige Nebenleistung zu dem 
(nicht steuerbaren) Tausch von Zahlungs-
mitteln dar bzw. handele es sich um eine 
Nebenleistung zu den steuerfreien 
Umsätzen von gesetzlichen Zahlungsmit-
teln (§ 4 Nr. 8 Buchst. b UStG) oder den 
steuerfreien Umsätzen im Zahlungsverkehr 
(§ 4 Nr. 8 Buchst. d UStG)?

Der Bundesfinanzhof (Urteil XI R 19/19 vom 
26.01.2022) entschied, dass es sich bei 
dem im Rahmen eines bargeldlosen 
Zahlungssystems für die Überlassung 
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elektronischer Zahlungskarten in Stadien 
erhobenen Kartenpfand nicht um pauscha-
lierten (durch die Kartenrückgabe auflösend 
bedingten) Schadensersatz handelt, 
sondern um eine steuerbare sonstige 
Leistung, die nach § 4 Nr. 8 Buchst. d UStG 
als Umsatz im Zahlungs- und Überwei-
sungsverkehr steuerfrei ist, wenn der 
leistende Unternehmer selbst die Übertra-
gung von Geldern vornimmt.

  Freibeträge bei Zusammentreffen   
  mehrerer Nacherbschaften  

Haben mehrere Erblasser denselben 
Vorerben und nach dessen Tod denselben 
Nacherben eingesetzt, steht nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs dem Nacher-
ben auf Antrag für alle der Nacherbfolge 
unterliegenden Erbmassen insgesamt nur 
ein Freibetrag zu (BFH Az. II R 1/20 vom 
01.12.2021). 

Im Streitfall verstarben der Großvater und 
die Großmutter der Kläger. Die Großeltern 
hatten die Tante der Kläger als Vorerbin 
und auf deren Tod u. a. die Kläger als Nach-
erben eingesetzt. Im Jahr 2015 verstarb die 
Tante und wurde ihrerseits u. a. durch die 
Kläger als Miterben beerbt. Der Vater der 
Kläger war bereits vor der Vorerbin ver- 
storben. In der Erbschaftsteuererklärung 
stellten die Kläger Anträge nach § 6 Abs. 2 
Satz 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes, der Versteuerung der Nach-
erbfälle ihr Verwandtschaftsverhältnis zu 
den Großeltern zugrunde zu legen. Das 
Finanzamt berücksichtigte in den Erbschaft-
steuerbescheiden gegenüber den Klägern 
Freibeträge i. H. v. 400.000 Euro pro Erben.

  Hinzurechnung der vertraglich   
  auf gewerbetreibenden Mieter   
  umgelegten Grundsteuer  

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der 
Gewinn aus Gewerbebetrieb durch Hinzu- 
rechnungen und Kürzungen modifiziert. 
Hinzuzurechnen ist u. a. nach § 8 Nr. 1 
Buchst. e GewStG ein Achtel der Miet- und 
Pachtzinsen für die Benutzung der unbe- 
weglichen Wirtschaftsgüter des Anlagever-

mögens, soweit die Aufwendungen bei der 
Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden 
sind.

Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern 
ein Betriebsgebäude gemietet. Im Miet- 
vertrag war vereinbart, dass die GmbH als 
Mieterin die Grundsteuer tragen sollte. Das 
Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die auf 
die GmbH vertraglich umgelegte Grund-
steuer zu der von ihr zu zahlenden Miete 
gehöre und deshalb gewerbesteuerrecht-
lich hinzuzurechnen sei. Das Finanzgericht 
sah das anders und gab der Klage statt.

Der Bundesfinanzhof gab jedoch der 
Finanzbehörde Recht. Der vom Gesetz 
verwendete Begriff der Miet- und Pachtzin-
sen sei wirtschaftlich zu verstehen. Dazu 
gehören auch vom Mieter getragene Auf- 
wendungen, die nach dem gesetzestypi-
schen Lastenverteilungssystem eigentlich 
vom Vermieter zu tragen wären, aber 
vertraglich vom Mieter übernommen 
werden. Ein derartiger Fall liege hier vor. 
Schuldner der Grundsteuer sei der Eigen- 
tümer, d. h. der Vermieter. Zivilrechtlich 
könne die Grundsteuer jedoch auf den 
Mieter überwälzt werden. Sie fließe damit 
in den Mietzins ein, der gewerbesteuer-
rechtlich zum Teil hinzuzurechnen sei. Die 
Hinzurechnung könne somit nicht dadurch 
reduziert werden, dass der Mieter Aufwen- 
dungen übernehme, die eigentlich vom 
Vermieter zu tragen wären und dieser im 
Gegenzug einen entsprechend geminder-
ten Mietzins akzeptiere (Bundesfinanzhof, 
Urteil III R 65/19 vom 02.02.2022).

  Hinzuschätzung nach Außen-   
  prüfung bei Einzelhandelsunter-   
  nehmen  

Das Niedersächsische Finanzgericht hat 
entschieden, dass bezüglich einer Hinzu- 
schätzung keine Änderung erfolgt, wenn 
nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit darge-
tan ist, dass Betriebseinnahmen nicht 
erklärt wurden.

Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu 
ändern, soweit Tatsachen oder Beweismit-

tel nachträglich bekannt werden, die zu 
einer höheren Steuer führen. Tatsachen im 
Sinne dieser Vorschrift sind alle Sachver-
haltsbestandteile, die Merkmal oder Teil- 
stück des gesetzlichen Steuertatbestandes 
sein können, also Zustände, Vorgänge, 
Beziehungen und Eigenschaften materiel-
ler oder immaterieller Art. Tatsachen sind 
die Merkmale, die den steuerlichen 
Tatbestand ausfüllen, weil sie unter den 
Tatbestand subsumiert die steuerliche 
Folge ergeben. Auch Hilfstatsachen, die 
einen Schluss auf das Vorliegen einer 
Haupttatsache, die Element des gesetz-
lichen Tatbestandes ist, könnten die 
Änderungsbefugnis der Finanzbehörde 
eröffnen. Hilfstatsachen dürften allerdings 
nur dann herangezogen werden, wenn sie 
einen sicheren Schluss auf das Vorliegen 
der Haupttatsache zulassen; bloße Vermu- 
tungen oder Wahrscheinlichkeiten reichten 
hierfür nicht aus. Aus dem „soweit“-Satz 
folgt weiterhin, dass eine Änderung der 
Besteuerungsgrundlagen nur in dem 
Umfang zulässig ist, in dem die nachträg-
lich bekannt gewordene Tatsache ursäch-
lich für eine höhere Steuerfestsetzung ist. 
Die Feststellungslast für die tatsächlichen 
Voraussetzungen trägt die Finanzbehörde.

Die Finanzbehörde hat die Besteuerungs-
grundlagen zu schätzen, soweit sie sie 
nicht ermitteln oder berechnen kann. 
Dabei sind alle Umstände zu berücksichti-
gen, die für die Schätzung von Bedeutung 
sind. Zu schätzen ist insbesondere dann, 
wenn der Steuerpflichtige Bücher oder 
Aufzeichnungen, die er nach den Steuerge-
setzen zu führen hat, nicht vorlegen kann, 
wenn die Buchführung oder die Aufzeich-
nungen der Besteuerung nicht nach § 158 
AO zugrunde gelegt werden oder wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrich- 
tigkeit oder Unvollständigkeit der vom 
Steuerpflichtigen gemachten Angaben zu 
steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebs-
vermögensmehrungen bestehen. Dabei ist 
bei Unternehmern mit Gewinnerermittlung 
durch Einnahme-Überschuss-Rechnung 
zum einen die umsatzsteuerrechtliche 
Verpflichtung zur Aufzeichnung der Betriebs-
einnahmen zu beachten, da sie auch 
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unmittelbar für das Einkommensteuerge-
setz wirkt. Zum anderen sind die Vorschrif-
ten über die Ordnungsmäßigkeit der Kassen-
führung zu beachten (Finanzgericht Nieder-
sachsen, Urteil 3 K 208/18 vom 21.08.2020). 

  Zwölf Euro Mindestlohn ab   
  Oktober 2022  

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 23.02. 
2022 hat die Bundesregierung eine ein- 
malige gesetzliche Erhöhung des Mindest-
lohnes auf zwölf Euro brutto die Stunde auf 
den Weg gebracht. Dieses zentrale Anliegen 
der Bundesregierung ist nun umgesetzt 
und tritt zum 01.10.2022 in Kraft.

  Kein Wegfall der Erbschaftsteuer-   
  befreiung bei unzumutbarer   
  Selbstnutzung des Familienheims  

Zieht der überlebende Ehepartner aus dem 
geerbten Familienheim aus, weil ihm des- 
sen weitere Nutzung aus gesundheitlichen 
Gründen unmöglich oder unzumutbar ist, 
entfällt die ihm beim Erwerb des Hauses 
gewährte Erbschaftsteuerbefreiung nicht 
rückwirkend. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) mit Urteil vom 01.12.2021 – II R 1/21 
zu § 13 Abs. 1 Nr. 4b des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) ent- 
schieden. Gleiches gilt für die Steuerbe-
freiung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG, die 
erbende Kinder begünstigt (BFH Urteil vom 
01.12.2021 – II R 18/20 - siehe Pressemit-
teilung Nr. 028/22).

Die Klägerin hatte mit ihrem Ehemann ein 
Einfamilienhaus bewohnt und wurde nach 
dessen Tod aufgrund Testaments Alleinei-
gentümerin. Nach knapp zwei Jahren ver- 
äußerte sie das Haus und zog in eine Eigen-
tumswohnung. Die Klägerin berief sich 
gegenüber dem Finanzamt und dem Finanz-
gericht (FG) erfolglos darauf, sie habe wegen 
einer depressiven Erkrankung, die sich nach 
dem Tod ihres Ehemannes gerade durch die 
Umgebung des ehemals gemeinsam 
bewohnten Hauses verschlechtert habe, 
dieses auf ärztlichen Rat verlassen. Das FG 
war der Ansicht, es habe keine zwingen-
den Gründe für den Auszug gegeben, da 

der Klägerin nicht die Führung eines Haus- 
halts schlechthin unmöglich gewesen sei.

Der BFH hat das erstinstanzliche Urteil 
aufgehoben und die Sache an das FG 
zurückverwiesen. Grundsätzlich setzt die 
Steuerbefreiung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4b 
ErbStG voraus, dass der Erbe für zehn 
Jahre das geerbte Familienheim selbst 
nutzt, es sei denn, er ist aus „zwingenden 
Gründen“ daran gehindert. „Zwingend“, so 
der BFH, erfasse nicht nur den Fall der 
Unmöglichkeit, sondern auch die Unzu-
mutbarkeit der Selbstnutzung des Familien-
heims. Diese könne auch gegeben sein, 
wenn der Erbe durch den Verbleib im 
Familienheim eine erhebliche Beeinträch-
tigung seines Gesundheitszustands zu 
gewärtigen habe. Das FG hat deshalb im 
zweiten Rechtsgang, ggf. mit Hilfe ärzt- 
licher Begutachtung, die geltend gemachte 
Erkrankung einschließlich Schwere und 
Verlauf zu prüfen.

  Digitalisierungsrichtlinie erfolg-   
  reich umgesetzt: GmbH-Gründun-   
  gen und Handelsregistereintra-   
  gungen fortan online möglich  

Am 1. August 2022 treten wesentliche 
Regelungen des vom Bundesministerium 
der Justiz jeweils vorgelegten und im 
Sommer 2021 bzw. im Juni 2022 vom 
Deutschen Bundestag beschlossenen 
Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisie-
rungsrichtlinie (DiRUG) und des Gesetzes 
zur Ergänzung der Regelungen zur Umset- 
zung der Digitalisierungsrichtlinie (DiREG) 
in Kraft.

Das Gesetz zur Ergänzung der Regelungen 
zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
(DiREG) vom 15. Juli 2022 dient im Wesent- 
lichen der Erweiterung der Regelungen des 
Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisie-
rungsrichtlinie (DiRUG) vom 5. Juli 2021. 
Das DiRUG hat zum Ziel, die Richtlinie (EU) 
2019/1151 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Ände- 
rung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hin- 
blick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge 
und Verfahren im Gesellschaftsrecht 

(Digitalisierungsrichtlinie) in deutsches 
Recht umzusetzen. Daneben werden auch 
die Vorgaben der Verordnung (EU) 
2018/1724 (Single Digital Gateway-Verord-
nung – SDG-VO) zur Einführung eines 
Online-Verfahrens für die Eintragung von 
Einzelkaufleuten im Handelsregister 
umgesetzt.

Die Digitalisierungsrichtlinie dient dem 
Zweck, durch den Einsatz digitaler Instru- 
mente und Verfahren die Gründung von 
Gesellschaften und die Errichtung von 
Zweigniederlassungen europaweit 
grenzüberschreitend zu vereinfachen. 
Dadurch werden diese Verfahren im 
Hinblick auf Kosten und Zeit effizienter 
gestaltet.

Umfassende Modernisierung des deut-
schen Registerrechts
Die Umsetzung der Digitalisierungsrichtli-
nie brachte umfassende Änderungen zur 
Modernisierung des Systems des deut-
schen Registerwesens mit sich. Folgende 
Neuerungen sind dabei besonders 
hervorzuheben.

Zur Ermöglichung der Online-Gründung der 
GmbH wurden mit dem DiRUG die gesetz- 
lichen Rahmenbedingungen für die nota- 
rielle Beurkundung von Willenserklärungen 
mittels Videokommunikation geschaffen. 
Auch die öffentliche Beglaubigung 
qualifizierter elektronischer Signaturen 
mittels Videokommunikation durch 
Notarinnen und Notare wird ermöglicht. 
Dadurch können Bürgerinnen und Bürger 
auch die Eintragung von Zweigniederlas-
sungen sowie die Einreichung von Urkun- 
den und Informationen vollständig online 
erledigen. Die Ausgestaltung dieser 
Online-Verfahren wahrt die hohen Quali- 
tätsstandards notarieller Beurkundungs-
verfahren.

Ermöglichte das DiRUG zunächst nur die 
notarielle Beglaubigung von Registeran-
meldungen mittels Videokommunikation 
bei Einzelkaufleuten und Kapitalgesell-
schaften, so wird diese Möglichkeit jetzt 
durch das DiREG auf sämtliche Rechtsträ-
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dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

ger erweitert. Gleichzeitig werden Anmel- 
dungen zum Partnerschafts-, Genossen-
schafts- und Vereinsregister ebenfalls in 
den Anwendungsbereich des notariellen 
Online-Beglaubigungsverfahrens einbe-
zogen.

Zudem hat das DiRUG zunächst nur die 
Online-Gründung einer GmbH bei einer 
sogenannten Bargründung erlaubt, d. h.  
in den Fällen, in denen das Stammkapital 
von den Gründerinnen und Gründern in 
Geld erbracht wird. Eine solche ist nun- 
mehr ab dem 1. August 2022 möglich. 
Durch das DiREG wird der Anwendungs-
bereich der Online-Gründung ab dem  
1. August 2023 auch auf Sachgründungen 
ausgeweitet. Ausgenommen sind lediglich 
Sachgründungen unter Einbringung von 
Gegenständen, deren Übertragung ihrer- 
seits beurkundungspflichtig ist (z. B. 
Grundstücke oder GmbH-Anteile). Für die- 
se Beurkundungsgegenstände ist das 
Online-Verfahren weiterhin nicht zuge-
lassen.

Zuletzt werden durch das DiREG auch 
Gesellschafterbeschlüsse zur Änderung 
des Gesellschaftsvertrages (sog. satzungs-
ändernde Beschlüsse) einschließlich 
Kapitalmaßnahmen (Erhöhung und Herab- 
setzung des Stammkapitals) in den Anwen-
dungsbereich des Online-Verfahrens mit 
einbezogen.

Regelungen zur Offenlegung von Register-
informationen und zu den Gebühren
Zudem wird das Bekanntmachungswesen 
umgestellt. Die bisherige Offenlegungs-
struktur wird digitalisiert und bürger-
freundlicher ausgestaltet. Nach dem 
„once-only-Prinzip“ bedarf es zukünftig 
keiner separaten Bekanntmachung von 
Registereintragungen in einem Bekannt-
machungsportal mehr. Das bedeutet, dass 
Eintragungen in den Registern dadurch 
bekanntgemacht werden, dass sie im 
jeweiligen Register erstmalig (online) zum 
Abruf bereitgestellt werden. Auch erfolgt 
die Übermittlung von Rechnungslegungs-
unterlagen und Unternehmensberichten 

fortan nur noch an das Unternehmens-
register und nicht mehr an den Bundes-
anzeiger.
Der Wegfall des kostenlos zugänglichen 
Bekanntmachungsportals wird dadurch 
kompensiert, dass ab dem 1. August 2022 
für den Abruf von Daten aus dem Handels-
register sowie dem Vereins-, Partner-
schafts- und Genossenschaftsregister oder 
von Dokumenten, die zum Register einge- 
reicht wurden, generell keine Abrufgebüh-
ren mehr erhoben werden. Unternehmen 
und Privatpersonen, die sich z. B. darüber 
informieren möchten, ob es im Handelsre-
gister Veränderungen bei einem bestimm-
ten Vertragspartner gibt, können also 
kostenlos einen chronologischen Auszug 
zu dem betreffenden Unternehmen 
abrufen.

  Neue Pfändungsfreigrenzen seit   
  01.07.2022  

Bei der Pfändung von Arbeitseinkommen 
gelten nach § 850c ZPO Freigrenzen. Die 
unpfändbaren Beträge wurden zum 01.07. 
2022 erhöht.

Die Freigrenzen für pfändbares Arbeits-
einkommen nach § 850c der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) wurden zum 01.07.2022 
insgesamt leicht erhöht. Die entsprechen-
de Bekanntmachung des Bundesministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz 
wurde am 31.05.2022 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht.

Seit dem 01.07.2022 beträgt der monatlich 
unpfändbare Beträge nach

• § 850c I 1 ZPO: 1.330,16 Euro monatlich 
(bisher 1.252,64 Euro)

• § 850c II 1 ZPO: 500,62 Euro monatlich 
(bisher 471,44 Euro)

• § 850c II 2 ZPO: 278,90 Euro monatlich 
(bisher 262,65 Euro)

• § 850c III 3 ZPO: 4.077,74 Euro monatlich 
(bisher 3.840,08 Euro)

Die entsprechenden wöchentlichen und 
täglichen Pfändungsfreibeträge sind der 
Bekanntmachung zu entnehmen. Dort sind 

auch die konkreten Pfändungsfreibeträge 
in einer Tabelle dargestellt (vgl. Pfändungs-
freigrenzenbekanntmachung 2022 (BGBl. 
2022 I S. 825)).
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WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, Leiterin Marketing & Öffent-
lichkeitsarbeit:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

07. SEPTEMBER 2022 – 10.00 BIS 12.30 UHR · ONLINE-SEMINAR
PRAXISFRAGEN UND GESTALTUNGEN IM UNTERNEHMENSSTEUERRECHT

Referent: Dipl.-Kaufmann René Feldgen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Geschäftsführender Gesellschafter der DORNBACH 
GmbH, Koblenz, an den Standorten Köln und Bergisch Gladbach.
Im Rahmen des Seminars werden aktuelle Verlautbarungen der Finanzverwaltung sowie die jüngste höchstrichterliche Recht- 
sprechung des BFH rund um die GmbH sowie GmbH & Co. KG ausführlich dargestellt und erste Beratungs- sowie Handlungs-
empfehlungen gegeben. Zugleich werden aktuelle Tendenzen in der Gesetzgebung erörtert.

27. SEPTEMBER 2022 – 14.00 BIS 16.30 UHR · ONLINE-SEMINAR
MINIJOBBER UND BESCHÄFTIGTE STUDENTEN – AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESETZLICHE SOZIALVERSICHERUNG

Referentin: Dipl.-Krankenkassenbetriebswirtin Melanie Guttmann, Rentenberaterin bei DORNBACH
Zum 1. Oktober 2022 sind neben der Erhöhung des Mindestlohns auch Änderungen für geringfügige Beschäftigungen und Beschäf-
tigungen im Übergangsbereich vorgesehen. Die jeweilige Entgeltgrenze für Mini- und Midijobs wird erhöht. Zusätzlich sind für 
diese Beschäftigungsformen aber auch grundlegende Neuerungen geplant.
Auch die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten kann immer noch zur Herausforderung führen 
und ist in Betriebsprüfungen der Deutschen Rentenversicherung ein beliebtes Prüfungsfeld.

  Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html  


